
Realsteuern 
 

Während die Haushalte von Bund und Ländern überwiegend 
"Steuerhaushalte" sind, machen die Steuereinnahmen der Kommunen 
nur rund ein Drittel aus. Kommunen erheben öffentliche Abgaben auf 
Grund von Gesetzen. Unsere Gemeinden haben folgende Realsteuern 
festgesetzt: 

Grund- und Gewerbesteuer - Hebesätze 
Die Hebesätze werden von den Gemeinden in der Hebesatzsatzung 
festgesetzt. 
 
Ab dem 01.01.2025 gelten folgende Hebesätze: 
 
Gemeinde Feilitzsch  
 

Grundsteuer A  215 v.H. 
Grundsteuer B  225 v.H. 
Gewerbesteuer 340 v.H. 
 
 
Gemeinde Gattendorf  
 

Grundsteuer A  250 v.H. 
Grundsteuer B  240 v.H. 
Gewerbesteuer 360 v.H. 
 
 
Gemeinde Töpen  
 

Grundsteuer A  190 v.H. 
Grundsteuer B  190 v.H. 
Gewerbesteuer 300 v.H. 
 
 
Gemeinde Trogen  
 

Grundsteuer A  235 v.H. 
Grundsteuer B  260 v.H. 
Gewerbesteuer 350 v.H. 
 
 
 
 



Hundesteuer 

Gemeinde Feilitzsch 
Die Steuer beträgt ab dem 01.01.2024 
für den ersten Hund     35,-- Euro, 
für den zweiten Hund     60,-- Euro, 
für jeden weiteren Hund    80,-- Euro, 
für jeden Kampfhund   500,-- Euro 
 

Gemeinde Gattendorf 
Die Steuer beträgt ab dem 01.01.2011 
für den ersten Hund     50,-- Euro, 
für den zweiten Hund  100,-- Euro, 
für jeden weiteren Hund 150,-- Euro, 
 

Gemeinde Töpen 
Die Steuer beträgt ab dem 01.01.2001 
für den ersten Hund    25,-- Euro, 
für den zweiten Hund    50,-- Euro, 
für jeden weiteren Hund   75,-- Euro, 
 

Gemeinde Trogen 
Die Steuer beträgt ab dem 01.01.2022 
für den ersten Hund    35,-- Euro, 
für den zweiten Hund    60,-- Euro, 
für jeden weiteren Hund   80,-- Euro, 
für jeden Kampfhund   500,-- Euro 
 
 
 
 
 
 


